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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage der KV M-V § 44 Abs. 4 in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Neubran-

denburg beschließt die Stadtvertretung die Annahme der als Anlage aufgeführten Spende. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

 

Die Sachzuwendung wurde in das Anlagevermögen der Stadt aufgenommen und der korrespondieren-

de Sonderposten wurde gebildet. 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V i. V. m. § 7 der Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg entscheidet über 

die Annahme von Spenden über 1.000 EUR die Stadtvertretung. Betrag, Art und Zweck der Spende sind 

aus der Anlage zu entnehmen. 



 

 

 

Übersicht über eingegangene Spenden  

 

 

Fachbereich Datum Name des Spenders Betrag in EUR Art und Zweck der Spende 

8 14.08.2014 Gudrun Barnbeck 3.270,00 Sachzuwendung für den Bestand des Regional- 

museums (3 Pastelle, 1 Ölgemälde des Künstlers 

Hugo Friedrich Hartmann) 
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